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feststellend, daß vom 20. bis 22. Mai 1997 in Amman das regionalen und interregionalen Organisationennachdrücklich
Seminar der Vereinten Nationen über Hilfe für das palästinen-auf, dem palästinensischen Volk in enger Zusammenarbeit mit
sische Volk zum Thema "Bedürfnisse der Palästinenser auf der Palästinensischen Befreiungsorganisation und über offi-
dem Gebiet der menschlichen Entwicklung" abgehalten zielle palästinensische Institutionen so rasch und großzügig153

wurde, wie möglich wirtschaftliche und soziale Hilfe zu gewähren, um

betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Nationen
am Prozeß des Aufbaus palästinensischer Institutionen voll
mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichende 6.fordert die zuständigen Organisationen und Organe
Unterstützung gewähren, namentlich auch Unterstützung in des Systems der Vereinten Nationenauf, ihre Hilfe zu ver-
den Bereichen Wahlen, Polizeiausbildung und öffentliche stärken, um entsprechend den von der Palästinensischen
Verwaltung, Behörde für die Palästinenser festgelegten Prioritäten auf die

davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär im Juni
1994 den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den
besetzten Gebieten ernannt hat,

mit Genugtuungüber die Ergebnisse der am 1. Oktober
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt-
zung des Friedens im Nahen Osten und die Einsetzung des Ad-
hoc-Verbindungsausschusses und die von der Weltbank als
dessen Sekretariat geleistete Arbeit sowie über die Einsetzung
der Beratungsgruppe, 8. fordertdie internationale Gebergemeinschaftauf, dem

sowie mit Genugtuungdarüber, daß der Ad-hoc-Verbin-
dungsausschuß den Gemeinsamen Verbindungsausschuß
eingesetzt hat, als ein Forum, in dem mit der Palästinensischen 9.regt an, 1998 ein von den Vereinten Nationen getrage-
Behörde wirtschaftspolitische und praktische Angelegenheiten nes Seminar über die palästinensische Wirtschaft zu ver-
in Zusammenhang mit der Geberhilfe erörtert werden, anstalten;

ferner mit Genugtuungüber die am 19. und 20. November 10.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
1996 in Paris abgehaltene Tagung der Beratungsgruppe, auf auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und
der der Gebergemeinschaft das vorgeschlagene Hilfsprogramm Sozialrat einen Bericht über die Durchführungdieser Resolu-
der Vereinten Nationen für 1997 vorgelegt wurde, tion vorzulegen, der folgendes enthält:

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs , a) eine Evaluierung der vom palästinensischen Volk154

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs ; b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs sowie154

2. danktdem Generalsekretär für seine rasche Reaktion
und seine Bemühungen in bezug auf Hilfe für das palästinensi-
sche Volk;

3. dankt außerdemden Mitgliedstaaten, den Organen der
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen, die dem palästinensischen Volk
nach wie vor Hilfe gewähren;

4. unterstreichtdie Wichtigkeit der Arbeit des Sonder-
koordinators der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten
sowie der unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs
ergriffenen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß ein
Koordinierungsmechanismus für die Tätigkeit der Vereinten52/171. Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten
Nationen in den gesamten besetzten Gebieten geschaffen wird; "Weißhelmen", an Aktivitäten der Vereinten

5. fordertdie Mitgliedstaaten, die internationalen Finanz-
institutionen des Systems der Vereinten Nationen, die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die

bei der Entwicklung des Westjordanlands und Gazas behilflich
zu sein;

dringenden Bedürfnisse des palästinensischen Volkes ein-
zugehen, und dabei das Hauptgewicht auf die Durchführung
durch einzelstaatliche Stellen und den Kapazitätsaufbau zu
legen;

7. fordert die Mitgliedstaatenmit Nachdruck auf, ihre
Märkte für Ausfuhren aus dem Westjordanland und Gaza zu
den günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den
entsprechenden Handelsregeln zu öffnen;

palästinensischen Volk die zugesagte Hilfe beschleunigt zur
Verfügung zu stellen, um seinen dringenden Bedarf zu decken;

tatsächlich erhaltenen Hilfe;

konkrete Vorschläge, wie diesem wirksam entsprochen werden
kann;

11. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte
Koordinierung der humanitären Nothilfe und Katastrophen-
hilfe der Vereinten Nationen, insbesondere der Wirtschafts-
sonderhilfe" einen Unterpunkt mit dem Titel "Hilfe für das
palästinensische Volk" aufzunehmen.

73. Plenarsitzung
16. Dezember 1997

Nationen im Bereich humanitäre Hilfe, Wieder-
aufbau und technische Entwicklungszusammen-
arbeit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungihrer Resolutionen 49/139 B vom 20. De-
zember 1994 und 50/19 vom 28. November 1995,
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sowie in Bekräftigungihrer Resolutionen 46/182 vom 5. fordertdie Staatenauf, die Erleichterung kooperativer
19. Dezember 1991, 47/168 vom 22. Dezember 1992, 48/57 Maßnahmen zwischen dem System der Vereinten Nationen
vom 14. Dezember 1993, 49/139 A und B vom 20. Dezember und der Bürgergesellschaft durch nationale Freiwilligenkorps
1994, 50/57 vom 12. Dezember 1995 und 51/194 vom zu fördern, mit dem Ziel, die Kapazität der Vereinten Nationen
17. Dezember 1996 sowie der Resolutionen des Wirtschafts- für rasche und wirksame Antwortmaßnahmen auf humanitäre
und Sozialrats 1995/56 vom 28. Juli 1995 und 1996/33 vom Notsituationen zu stärken;
25. Juli 1996,

in der Erwägung, daß der Erfolg der internationalen
Gemeinschaft bei der Bewältigung der zunehmenden Ausmaße
und Komplexität von Naturkatastrophen und anderen humani-
tären Notsituationen nicht nur von der Ausarbeitung gut
koordinierter umfassender Antwortmaßnahmen, sondern auch
von der Förderung eines reibungslosen Übergangs von der
Nothilfe zu Normalisierung, Wiederaufbau und Entwicklung 7.bittet die Staaten und das System der Vereinten
abhängt, Nationen, zu erwägen, wie die Weißhelm-Initiative in ihre

eingedenkdessen, daß die Verhütung von Notstands-
situationen, die Notstandsvorsorge und die Eventualfall-
planung auf weltweiter Ebene größtenteils davon abhängen,
daß die örtliche und einzelstaatliche Antwortkapazität gestärkt
wird und daß sowohl auf innerstaatlicher als auch interna-
tionaler Ebene mehr Finanzmittel zur Verfügung stehen,

1. nimmt Kenntnisvon dem gemäß ihrer Resolution
50/19 erstellten Bericht des Generalsekretärs über die155

Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhelmen",
an den Aktivitäten der Vereinten Nationen im Bereich humani-
täre Hilfe, Normalisierung und technische Entwicklungs-
zusammenarbeit;

2. regt zu freiwilligen nationalen und regionalen Maß- auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Ver-
nahmenan, die darauf abzielen, dem System der Vereinten stärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe und Katastro-
Nationen im Rahmen des Freiwilligenprogramms der Ver- phenhilfe der Vereinten Nationen, einschließlich der Wirt-
einten Nationen im Einklang mit den vereinbarten Verfahren schaftssonderhilfe" über die gemäß dieser Resolution er-
und Praktiken der Vereinten Nationen nationale Freiwil- griffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten.
ligenkorps wie die Weißhelme auf Bereitschaftsbasis zur
Verfügung zu stellen, um den Bedarf an spezialisierten
menschlichen und technischen Ressourcen für die Nothilfe und
die Normalisierung zu decken;

3. bringt ihre Genugtuung zum Ausdrucküber die
lobenswerten Fortschritte der Weißhelm-Initiative, die eine
weitere freiwillige internationale Maßnahme darstellt, im
System der Vereinten Nationen das Fachwissen von Freiwil-
ligen zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sind, rasch und Die Generalversammlung,
koordiniert auf humanitäre Notsituationen sowie auf die
Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Normalisierung, dem
Wiederaufbau und der Entwicklung einzugehen, unter gleich-
zeitiger Beibehaltung des unpolitischen, neutralen und un-
parteiischen Charakters der humanitären Maßnahmen;

4. erkennt an, daß die Weißhelme als ein operativer
Partner der Freiwilligen der Vereinten Nationen ein effizienter
und nützlicher Mechanismus sind, um dem System der
Vereinten Nationen in Anbetracht der wachsenden Zahl und unter Hinweisauf die Resolutionen des Wirtschafts- und
der zunehmenden Ausmaße und Komplexität von Naturkata- Sozialrats 1990/50 vom 13. Juli 1990, 1991/51 vom 26. Juli
strophen und anderen Notsituationen im voraus ernannte, 1991 und 1992/38 vom 30. Juli 1992 sowie auf den Beschluß
ausgebildete homogene Teams zur Unterstützung von Sofort- 1993/232 des Rates vom 22. Juli 1993,
hilfe-, Normalisierungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungs-
aktivitäten zur Verfügung zu stellen; mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon dem Beitrag der

6. ermutigt die Staaten, ihre jeweiligen nationalen
Koordinierungsstellen für Weißhelme zu benennen und zu
unterstützen, damit das System der Vereinten Nationen im Fall
von humanitären Notsituationen auch künftig über ein leicht
zugängliches weltweites Netz von Schnelleingreifeinrichtun-
gen verfügt;

Programmaktivitäten eingebunden werden könnte, insbesonde-
re soweit sich diese auf die Gewährung von humanitärer und
Katastrophenhilfe beziehen;

8. bittet den Generalsekretär, die Möglichkeit ins Auge
zu fassen, Weißhelme zur Verhütung und Milderung der
Auswirkungen von Notsituationen und humanitären Notsitua-
tionen in der Konfliktfolgezeit einzusetzen, und in diesem
Zusammenhang unter Berücksichtigung des derzeit vonstatten-
gehenden Reformprozesses eine angemessene Struktur für die
Gewährleistung der Verbindungsaufgaben der Weißhelme
aufrechtzuerhalten;

9. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung

73. Plenarsitzung
16. Dezember 1997

52/172. Verstärkung der internationalen Zusammen-
arbeit und Koordinierung der Anstrengungen
zur Untersuchung, Milderung und Minimierung
der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl

in Bekräftigungihrer Resolutionen 45/190 vom 21. De-
zember 1990, 46/150 vom 18. Dezember 1991, 47/165 vom
18. Dezember 1992, 48/206 vom 21. Dezember 1993 und
50/134 vom 20. Dezember 1995 und Kenntnis nehmend von
den Beschlüssen, die von den Organen, Organisationen und
Programmen des Systems der Vereinten Nationen zur Durch-
führung dieser Resolutionen verabschiedet wurden,

Mitgliedstaaten und der Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen zur Förderung der Zusammenarbeit zur Milde- A/52/586.155




